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editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten gerade die letzte Ausgabe des 
Jahres 2019 in Ihren Händen. Spätestens 
jetzt sollten Lehrkräfte, die die Amtszulage 
(E13 Zulage) auch zukünftig gezahlt 
bekommen wollen, den Antrag an ihre 
Schulleitung einreichen. Daher finden Sie in  

dieser Ausgabe noch einmal das formlose 
Anschreiben zum Ausfüllen. Lassen Sie ihre 
Ansprüche nicht verfallen. „Der rechtzeitig 
bis zum 31. Dezember 2019 gestellte Antrag 
wirkt auf jeden Fall auf den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der besoldungsrechtlichen 
Neuregelungen, den 1. Januar 2019, zurück.“ 
– so die Info im SMK –Blog. (bildung.sachsen.
d e / b l o g / i n d e x . p h p / 2 0 1 8 / 1 2 / 1 9 / w i e -
lehrkraefte-mehr-geld-bekommen/)

Der Leitartikel dieser Ausgabe beschäftigt 
sich ausführlich mit dem Thema Teilzeit für 
Lehrkräfte. Michael Wagner, Stellvertreter in 
der Hauptschwerbehindertenvertretung der 
Lehrerinnen und Lehrer im SÄCHSISCHEN 
STAATSMINISTERIUM FÜR KULTUS, beleuch-
tet in seinem umfangreichen Beitrag und 
mit gesetzlichem Hintergrund die Aspekte 
der Teilzeitregularien im Schuldienst. 
Tarifbeschäftige wie Beamte haben daraufhin 
die Möglichkeit sich einzulesen und für sich 
zu entscheiden, ob eine Arbeit in Teilzeit 
denkbar ist. 

Von der Tagung der Arbeitsgruppe der  
Bundesstarifkommission des DBB am  
13. August 2019 berichtet Jürgen Fischer.  
Zielstellung ist es, die Arbeit der Bundes- 
tarifkommission zu stärken, Ideen zu  
entwickeln, um erfolgreich Tarifverhand-
lungen zu gestalten.  Nach der Evaluation und  

der ersten Sondierungsphase wird seit Herbst 
an der qualitativen Weiterentwicklung gear-
beitet, denn die nächste Tarifverhandlung 
kommt bestimmt.  

Mit der neuen Rubrik Aus den Schulen 
beabsichtigen wir ab der nächsten Ausgabe 
von LVBS konkret zu starten, um den BSZ in 
Sachsen eine Möglichkeit der Präsentation 
und Öffentlichkeitsarbeit zu geben. Dazu  

sind wir auf ihre Unterstützung und die 
der Schulleitungen angewiesen. Aktuell 
sind 62 BSZ in Sachsen am Start. Ein jedes 
hat schulische Besonderheiten, agiert 
mitunter auf überregionaler Ebene mit der 
Beschulung in Landesfachklassen, arbeitet 
kooperativ mit Ausbildungspartnern auf 
einem besonderen Level, hat internationale 
Kontakte geknüpft oder beschreitet vielleicht 
auch ganz andere Wege in der Ausbildung, 
bei der Digitalisierung, bei der Umsetzung 
von Unterricht im Lernfeld. Lassen Sie unsere 
Leser an Ihrer Schule teilhaben und berichten 
Sie von dem, was Ihre Schule ausmacht. 
Machen Sie künftige Auszubildende und 
Studienreferendare, aber auch Kolleginnen 
und Kollegen neugierig. Die Vielfalt unserer 
Schulart einzufangen und darzustellen, dafür 
kann unser kleines Heft LVBS konkret einen 
Beitrag leisten. 

Auf dem Weg in die digitale Schule kommt 
man in Sachsen nicht um LernSax herum. 
Die Anzahl der teilnehmenden Schulen an 
dem Projekt wächst stetig und so ist die 
Nachfrage nach Fort- und Weiterbildungen 
entsprechend hoch. Die Anmeldungen zu den 
Veranstaltungen direkt über das Schulportal 
zu tätigen und damit Papier und lästiges 
Ausfüllen zu reduzieren, stellt einen weiteren 
vereinfachten Prozess zur Verfügung. Anbei 
hat uns LernSaxe Jens Schiller die Termine für 

die Angebote aus dem Fortbildungskatalog 
zusammengestellt – vielleicht ist für Sie 
etwas dabei. Ebenfalls möchten wir auf eine 
Veranstaltung der bbBank hinweisen. Die 
Einladung finden Sie im Heft. Und obwohl 
der Winter gerade erst beginnt, sei an dieser 
Stelle der Termin für unser LVBS Frühlingsfest 
benannt – also eintragen und am 25. April 
2020 dabei sein. 
 

Auch in diesem Jahr unterstützen wir Ihre 
Weihnachtsfeier in den Schulgruppen 
mit einem finanziellen Zuschuss. Die 
Abrechnung erfolgt wie immer über den 
Schulgruppenverantwortlichen auf direktem 
Weg nach Einsendung des Antrags – zu 
finden in diesem Heft. Nutzen Sie dazu 
umweltschonend das Medium E-Mail.  Für 
Ihre Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit 
bei Plätzchen und Kerzenschein wünschen 
wir ein gemütliches Beisammensein.

Für den nun verbleibenden Rest des Jahres  
wünsche ich Ihnen im Namen des Vorstandes 
ein wenig Ruhe und Entspannung, Ihnen 
und Ihren Familien ein besinnliches Weih-
nachtsfest, ruhige Momente und friedliche 
Stunden sowie ein gutes und gesundes neues 
Jahr 2020.

Herzlichst Ihr

Dirk Baumbach, 
1. Vorsitzender
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An vielen Schulen wird das Thema „Teilzeit“ 
in Gesprächen zunehmend eine Rolle 
spielen. Dabei ist häufig die Verunsicherung 
zu spüren, an welche Regeln man bei einer 
beabsichtigten (oder bereits gewährten) 
Teilzeit denn gebunden sei: Muss ich an allen 
Versammlungen teilnehmen? Wie findet ein 
Zeitausgleich bei mehrtägigen Fahrten statt? 
u. v. a. m.

In diesem Artikel wird es keine Antworten auf 
derartig konkrete Fragen geben. Vielmehr 
soll eine Übersicht vorgestellt werden, 
auf welchen rechtlichen Grundlagen man 
einen Antrag auf Teilzeit stellen kann. Die 
Reihenfolge der besprochenen Gesetze stellt 
keine Rangfolge dar. Vorab noch ein Hinweis: 
Es bleibt grundsätzlich dem Arbeitnehmer 
(AN) überlassen, auf welche Rechtsgrundlage 
er ein Teilzeitbegehren stützen will. Der 
Arbeitgeber (AG) hat keine Verpflichtung, den 
AN so zu beraten, dass er die für ihn günstigste 
Rechtsgrundlage wählt.

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete  
Arbeitsverträge (Teilzeit- und Befristungs-
gesetz - TzBfG)
Beamte dürfen diesen Abschnitt überspringen, 
da das TzBfG nicht für Beamte gilt. Für die 
anderen Beschäftigten sind § 8 (Zeitlich nicht 
begrenzte Verringerung der Arbeitszeit) und 
§ 9a (Zeitlich begrenzte Verringerung der 
Arbeitszeit) dieses Gesetzes hervorzuheben. 

Der § 8 gewährt dem AN einen Anspruch 
auf das Verringern seiner vertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit (§ 8 Abs. 1). Der AG 
hat diesen Wunsch mit dem Ziel zu erörtern, 
zu einer Einigung zu gelangen (§ 8 Abs. 3) 
und außerdem der Arbeitszeitverkürzung 
zuzustimmen, „soweit betriebliche Gründe 

nicht entgegenstehen“ (§ 8 Abs. 4). In 
der Literatur wird darauf verwiesen, dass 
für eine Weigerung des AG „rationale, 
nachvollziehbare Gründe“ ausreichend seien. 
Zu beachten ist weiter, dass sich aus § 8 
Abs. 6 eine Sperrfrist von zwei Jahren ergibt, 
innerhalb der ein Anspruch auf Teilzeitarbeit 
oder erneute Verringerung der Arbeitszeit 
geltend gemacht werden kann.

Seit 2019 können AN auch die sogenannte 
„Brückenteilzeit“ beantragen: Hier kann ein 
AN gemäß § 9a TzBfG unter bestimmten 
Voraussetzungen verlangen, dass seine 
vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen 
im Voraus zu bestimmenden Zeitraum 
verringert wird. Nach Ablauf der Befristung 
haben die AN einen Anspruch, auf ihre 
Vollzeittätigkeit zurückzukehren. Besondere 
Gründe (wie z. B. Kindererziehung oder 
Pflege von Angehörigen) müssen dabei nicht 
geltend gemacht werden. Zu beachten ist, 
dass nach dem TzBfG während der Dauer 
der Brückenteilzeit eine weitere Veränderung 
der Arbeitszeit ausgeschlossen ist. Laut 
dem „Lexikon Arbeitsrecht“ (vgl. Ende des 
Artikels) bestünde allerdings die Möglichkeit 
zu „Änderungen aufgrund weiterer Gesetze 
(BEEG, PflegeZG, FPfZG etc.)“. Dadurch 
ergibt sich eine Chance, verschiedene 
Teilzeitregelungen zu kombinieren.

Ansprüche nach Tarifvertrag  
(§ 11 TVÖD/TV-L)
Die Tarifparteien vereinbarten in § 11 (Teil-
zeitbeschäftigung), dass mit Beschäftigten 
auf Antrag eine geringere als die vertraglich 
festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden soll, 
wenn diese 
a) 	 mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
b) 	 einen nach ärztlichem Gutachten 

Teilzeit - Eine Kurzübersicht
pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen

	 tatsächlich betreuen oder pflegen und 
dringende dienstliche beziehungsweise 
betriebliche Belange nicht entgegen-
stehen.

Wichtig ist, dass mit der Formulierung 
„dringende dienstliche ... Belange“ die 
Tarifvertragsparteien den Interessen des 
Arbeitnehmers den Vorrang eingeräumt 
haben; zum Vergleich: Im TzBfG steht nur 
„betriebliche Gründe“.

Nach TVÖD/TV-L können auch Teilzeit-
beschäftigte ihre bisherige Arbeitszeit 
reduzieren.

Gesetz für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Bundesverwaltung 
und in den Unternehmen und Gerichten 
des Bundes (Bundesgleichstellungsgesetz 
- BGleiG)
§ 16 BGleiG trägt den Titel „Teilzeit-
beschäftigung, Telearbeit, mobiles Arbeiten 
und Beurlaubung zur Wahrnehmung 
von Familien- oder Pflegeaufgaben“. 
Dementsprechend werden Situationen 
beschrieben, in denen Beschäftigte mit 
Familien- oder Pflegeaufgaben Ansprüche 
auf familien- oder pflegebedingte 
Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung 
besitzen. Dies gilt auch bei Arbeitsplätzen 
mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben 
ungeachtet der Hierarchieebene. 

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - 
BEEG)
Hier ist § 15 BEEG hervorzuheben, der in  
Zusammenhang mit dem generellen An-
spruch auf Elternzeit auch auf Teilzeit 
eingeht. Gemäß § 15 Abs. 4 darf ein AN 
„während der Elternzeit nicht mehr als 30 
Wochenstunden im Durchschnitt des Monats 
erwerbstätig sein“. In Abs. 5 steht, dass der AN 

„eine Verringerung der Arbeitszeit und ihre 
Verteilung beantragen [kann].“ Über einen 
solchen Antrag sollen sich der AG und der AN 
innerhalb von vier Wochen einigen. Kommt 
eine solche Einigung nicht zustande, kann 
ein AN unter den Voraussetzungen des Abs. 
7 während der Gesamtdauer der Elternzeit 
zweimal eine Verringerung der Arbeitszeit 
beanspruchen.

Ausgewählte Voraussetzungen nach § 15 Abs. 
7 BEEG:
3. 	 die vertraglich vereinbarte regelmäßige 

Arbeitszeit soll für mindestens zwei 
Monate auf einen Umfang von nicht 
weniger als 15 und nicht mehr als 30 
Wochenstunden im Durchschnitt des 
Monats verringert werden,

4. 	 dem Anspruch stehen keine dringenden 
betrieblichen Gründe entgegen und

5. 	 der Anspruch auf Teilzeit wurde dem 
Arbeitgeber 
a) 	 für den Zeitraum bis zum vollendeten 

dritten Lebensjahr des Kindes sieben 
Wochen und

b) 	 für den Zeitraum zwischen dem 
dritten Geburtstag und dem 
vollendeten achten Lebensjahr des 
Kindes 13 Wochen vor Beginn der 
Teilzeittätigkeit schriftlich mitgeteilt.

Nach BEEG können erneut nur „dringende  
betriebliche Gründe“ dem Anspruch auf  
Teilzeitbeschäftigung der Eltern entgegen-
gesetzt werden; die Ablehnungsmöglichkeiten 
sind gegenüber dem § 8 TzBfG damit 
wesentlich eingeschränkter.

Gesetz über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz 
- PflegeZG)
Einschlägiger Paragraf ist § 3 (Pflegezeit und 
sonstige Freistellungen). Gemäß Abs. 1 sind 
Beschäftigte vollständig oder teilweise von der 
Arbeitsleistung freizustellen, wenn sie einen 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
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häuslicher Umgebung pflegen (Pflegezeit). Die 
Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen 
ist durch Vorlage einer Bescheinigung der 
Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung nachzuweisen. 

Bei nur teilweiser Freistellung regelt § 3 
Abs. 4, dass AG und Beschäftigte über die 
Verringerung und die Verteilung der Arbeitszeit 
eine schriftliche Vereinbarung treffen. Hierbei 
hat der AG den Wünschen der Beschäftigten 
zu entsprechen, es sei denn, dass dringende 
betriebliche Gründe entgegenstehen.

Beschäftigte sind nach § 3 Abs. 5 von der 
Arbeitsleistung vollständig oder teilweise 
freizustellen, wenn sie einen minderjährigen 
pflegebedürftigen nahen Angehörigen in 
häuslicher oder außerhäuslicher Umgebung 
betreuen.

Zur Begleitung eines nahen Angehörigen 
sind Beschäftigte gemäß § 3 Abs. 6 von der 
Arbeitsleistung vollständig oder teilweise 
freizustellen, wenn dieser an einer Erkrankung 
leidet, die progredient verläuft und bereits 
ein weit fortgeschrittenes Stadium erreicht 
hat, bei der eine Heilung ausgeschlossen 
und eine palliativmedizinische Behandlung 
notwendig ist und die lediglich eine begrenzte 
Lebenserwartung von Wochen oder wenigen 
Monaten erwarten lässt. 

Zur Aufmunterung ein anerkennendes Nicken 
an den Leser, der hier noch immer dabei ist.  

Gesetz über die Familienpflegezeit (Familien-
pflegezeitgesetz - FPfZG)
§ 2 (Familienpflegezeit) wendet sich zunächst 
an Beschäftigte, die einen pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
pflegen (Familienpflegezeit). Sie sind dann 
nach § 2 Abs. 1 von der Arbeitsleistung für 
längstens 24 Monate (Höchstdauer) teilweise 
freizustellen. Dabei muss die verringerte  

Arbeitszeit wöchentlich mindestens 15 Stunden  
betragen. Bei unterschiedlichen wöchent-  
lichen Arbeitszeiten oder einer unterschied-
lichen Verteilung der wöchentlichen Arbeits-
zeit darf die wöchentliche Arbeitszeit im 
Durchschnitt eines Zeitraums von bis zu 
einem Jahr 15 Stunden nicht unterschreiten 
(Mindestarbeitszeit). 

Erfolgt dagegen die Betreuung eines 
minderjährigen pflegebedürftigen nahen  
Angehörigen in häuslicher oder außer-
häuslicher Umgebung, dann sind die 
Beschäftigten lt. § 2 Abs. 5 für längstens 24 
Monate (Höchstdauer) teilweise freizustellen. 
Die Inanspruchnahme dieser Freistellung ist 
jederzeit im Wechsel mit der Freistellung nach 
Absatz 1 im Rahmen der Gesamtdauer nach 
Absatz 2 möglich. 

Sächsisches Beamtengesetz (SächsBG)
Im SächsBG sind § 97 (Teilzeitbeschäftigung) 
und § 98 (Teilzeitbeschäftigung und 
Beurlaubung aus familiären Gründen) 
hervorzuheben. Zunächst kurze Passagen 
aus § 97: Einem Beamten mit Dienstbezügen 
kann auf Antrag die Arbeitszeit bis auf die 
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit für den 
jeweils beantragten Zeitraum ermäßigt 
werden, soweit dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. Die Arbeitszeit ist auf Antrag 
bis auf die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
zu ermäßigen, wenn der Beamte das 58. 
Lebensjahr vollendet hat und dienstliche 
Belange nicht entgegenstehen. 

Besonders zu beachten ist, dass die 
Bewilligungsbehörde nachträglich die Dauer 
der Teilzeitbeschäftigung beschränken oder 
den Umfang der zu leistenden Arbeitszeit 
erhöhen kann, soweit zwingende dienstliche 
Belange dies erfordern. 

Ein Tarifbeschäftigter möge gelassen in § 97 
Abs. 5 SächsBG nachlesen: Wenn dienstliche 

Gründe nicht entgegenstehen, kann 
Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 auch in 
der Weise bewilligt werden, dass der Teil, um 
den die regelmäßige Arbeitszeit im Einzelfall 
ermäßigt ist, zu einem zusammenhängenden 
Zeitraum vollständiger Freistellung vom Dienst 
von bis zu einem Jahr zusammengefasst wird. 
Der § 98 formuliert zur Teilzeitbeschäftigung 
und Beurlaubung aus familiären Gründen 
unter anderem, dass einem Beamten ... die 
Arbeitszeit bis auf die Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit zu ermäßigen ist oder Urlaub 
ohne Dienstbezüge bis zur Dauer von 15 
Jahren zu gewähren ist, wenn er mindestens 
ein Kind unter 18 Jahren oder einen nach 
ärztlichem Gutachten oder durch Vorlage 
einer Bescheinigung der Pflegekasse 
oder des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung ... pflegebedürftigen 
sonstigen nahen Angehörigen ... tatsächlich 
betreut oder pflegt. Bei Beamten im Schul-  
und Hochschuldienst kann der Bewilligungs-
zeitraum bis zum Ende des laufenden 
Schulhalbjahres oder Semesters ausgedehnt 
werden. Ferner kann einem Beamten ... 
Teilzeitbeschäftigung mit mindestens 30 
Prozent der regelmäßigen Arbeitszeit bis zur 
Dauer von insgesamt 15 Jahren bewilligt 
werden.

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – 
Rehabilitation und Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen  (Neuntes Buch Sozial-
gesetzbuch - SGB IX)
Unter dem Titel „Pflichten des Arbeitgebers 
und Rechte schwerbehinderter Menschen“ 
fordert der § 164 Abs. 5 SGB IX „Die 
Arbeitgeber fördern die Einrichtung von 
Teilzeitarbeitsplätzen. Sie werden dabei 
von den Integrationsämtern unterstützt. 
Schwerbehinderte Menschen haben einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn 
die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder 
Schwere der Behinderung notwendig ist ...“. 
Ein Anspruch nach § 164 Abs. 5 Satz 3 

SGB IX stellt unstrittig einen einklagbaren 
Rechtsanspruch eines schwerbehinderten 
Menschen dar. Dabei werden weder eine 
Form noch eine Frist noch ein Verfahren zur 
Inanspruchnahme des Teilzeitanspruchs 
vorgeschrieben. 

Die Behinderung und ihre Auswirkungen 
müssen kausal für die angestrebte Verringe-
rung der Arbeitszeit sein. Allerdings trägt der  
schwerbehinderte Arbeitnehmer die Darle- 
gungs- und Beweislast für den Ursachen-
zusammenhang. Pauschale Bescheinigungen, 
nach denen die Reduzierung der Arbeitszeit 
behinderungsbedingt erforderlich sei, reichen 
dafür nicht aus.

Bei einer Verschlimmerung einer Behinderung 
oder neu hinzugetretenen Behinderungen ist 
auch eine weitere Reduzierung der Arbeitszeit 
möglich.

Abschließender Hinweis: Die vorliegenden 
Ausführungen sollen eine Übersicht und 
Anregung zum eigenen Lesen bieten. Für 
die korrekte Darstellung der rechtlichen 
Sachverhalte kann (trotz aller Gründlichkeit bei 
der Recherche) keine Garantie gegeben werden.

Wer sich zum Thema „Teilzeit“ und zu 
vielen anderen arbeitsrechtlichen Themen 
ausführlicher informieren mag, dem sei das 
Buch empfohlen, das die fachliche Grundlage 
dieses Beitrags darstellt: 
Ruge / Krömer / u.a.: Lexikon Arbeitsrecht 
im öffentlichen Dienst 2019; 
12. Auflage mit Rechtsstand 1. Juni 2019; 
Verlag ::rehm, Heidelberg.
ISBN 978-3-8073-2672-6

Michael Wagner 
Stellvertreter Hauptschwerbehinderten-
vertretung der Lehrerinnen und Lehrer im 
SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR 
KULTUS 
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Nun fand also das erste Treffen dieser 
Arbeitsgruppe mit Teilnehmern aus mehreren 
Bundesländern statt. Ich nahm für den LVBS 
die Möglichkeit wahr, unsere Auffassungen 
einzubringen. Seitens des dbb nahmen 
neben Volker Geyer, Ullrich Hohndorf, Leiter 
des Geschäftsbereiches Tarif und stellv. 
Bundesgeschäftsführer sowie Matthias 
Berends, stellv. Geschäftsbereichsleiter, teil.
Die Veranstaltung gliederte sich in eine Analyse 
der vergangenen Verhandlungen und in einen 
Ausblick bzw. eine Maßnahmenfindung um 
die BTK zu stärken.

Volker Geyer stellte dar, dass für 
anstehende Tarifverhandlungen immer 
eine Forderungsfindung stattfinden wird. 
Da wir die Verhandlungen gemeinsam mit 
ver.di führen, müssen diese abgeglichen 
werden und gipfeln idealerweise in einer 
Vereinbarungsabsprache zwischen ver.di und 
dem dbb. Seit mehreren Jahren gehen wir 
den Weg, über Branchentage die Erwartungen 
zu erfragen, zu bündeln und in konkrete 
Ziele zu formulieren. Die vergangenen 
Branchentage wurden allzu oft genutzt, dem 
dbb und den Verhandlungsführern Themen 
vorzulegen, die schwerlich oder gar nicht in 
die Verhandlungen einfließen konnten. Dies 
bedeutet, dass zu den Branchentagen auch 
festgelegt werden muss, welche Themen 
überhaupt verhandelbar sind. Oft werden 
in den Diskussionen personalrats-  oder 
fachspezifische Themen angesprochen, 
die auf Bundesebene nicht um- bzw. 

von Jürgen Fischer 
2. Vorsitzender des LVBS

Nach den Tarifverhandlungen ist vor den 
Tarifverhandlungen. Im Ergebnis der letzten  
Tarifverhandlungen machte Volker Geyer,  
Fachvorstand Tarifpolitik des dbb beamten- 
bund und tarifunion (kurz dbb), das 
Angebot über die Entwicklung der gesamten  
Abläufe und die Einbeziehung der Bundes-
tarifkommission (BTK) eine Arbeitsgruppe zu 
bilden. Anlass waren teilweise nachdrückliche 
Unmutsäußerungen der Mitglieder der BTK, 
deren Aufgabe es ist, die Verhandlungen 
zu begleiten und den Verhandlungsführern 
Entscheidungshilfe zu sein, die Richtung von 
Reaktionen und Strategien abzustimmen 
und letztendlich den Ergebnissen der 
Verhandlungen zuzustimmen.

Tagung der Arbeitsgruppe der 
Bundesstarifkommission des 
DBB am 13.August 2019

durchsetzbar sind. Die Ablehnung hat oft 
bei den Antragstellern zu Unverständnis 
und Unmut geführt. Deshalb haben wir 
beschlossen diese Themen zu sammeln und 
an die zuständigen Gremien weiterzuleiten. 
Wir einigten uns darauf, dass schon zu 
den Branchentagen klar gemacht wird, 
bestenfalls mit Begründung, wenn ein Thema 
oder ein Problem nicht in die Forderungen 
aufgenommen werden kann. Nur so wird man 
Enttäuschungen vorbeugen, wenn Vorschläge 
bzw. Forderungen formuliert werden, die 
dann keine Berücksichtigung finden können. 
Eine klare Positionierung, vor allem eine 
Erläuterung bei Nichtberücksichtigung und  
die Aufnahme in eine andere Ebene der 
Bearbeitung werden künftig zu mehr Trans-
parenz und Verständnis beitragen. 

Die Branchentage und die damit verbundenen 
Forderungsfindungen sind ein zutiefst 
demokratischer Weg. Und gerade wir im Osten 
reagieren auf die sonst üblichen Vorgaben 
von Zielen sehr dünnhäutig - zu Recht, wie 
ich finde. Auch aus dieser Sichtweise finde ich 
die Entwicklung der Durchführungsqualität 
dieser Veranstaltungsreihe sehr wichtig 
und notwendig. Der persönliche Kontakt 
zu den Verhandlungsführern und Entschei- 
dungsträgern erhöht die Identifikation mit  
den Verhandlungen und schafft die Voraus-
setzungen für die Akzeptanz der dann 
erreichten Ergebnisse. 

Betrachtet man die Verhandlungen mit der 
TdL, ist von Arbeitnehmerseite ver.di der 
Verhandlungsführer. Es ist ein großer Schritt, 
dass der dbb, dem der LVBS angehört, 
teilnimmt und am Tisch mit verhandelt. 
Deshalb ist eine Abstimmung mit ver.di 
unumgänglich.

Auch deshalb ist im Vorfeld unsere 
Forderungs-abstimmung nötig und 

vernünftig. Das heißt, als erstes müssen 
tarifierbare Forderungen aufgestellt werden. 
Ein anderer wesentlicher Punkt ist die 
Sondierung von Forderungen, die für nicht 
erfüllbar gehalten werden. In den letzten 
Verhandlungen hat die Gruppe der Lehrer 
immer eine herausgehobene Rolle gespielt. 
Es sollte also Verständnis dafür geben, wenn 
bei diesen Verhandlungen andere Gruppen 
des Bündnisses im Vordergrund stehen. Der 
Solidargedanke und der damit in Verbindung 
stehende Flächentarifvertrag ist eine Grund-
lage der Stärke in den Verhandlungen. Es ist 
eben deshalb nicht möglich „alles“ für „jeden“ 
zu erreichen. Der Kompromiss wird immer 
ein Teil der Verhandlungen sein. Ein solcher 
Knackpunkt war in diesem Zusammenhang 
die stufengleiche Höhergruppierung. 
Eigentlich hätte sie mit der Verhandlung der 
Entgeltordnung geklärt werden müssen.  
Die Verhandlungen sind aber nicht voran-
gekommen, so dass das Thema auf der 
Tagesordnung der Tarifverhandlungen 
gestanden hat und entsprechend hart 
verhandelt werden musste. Weil sich die 
Arbeitgeber nicht bewegen wollten, blieb der 
Punkt leider erfolglos, im Gegensatz zu Bund 
und Kommunen, wo dieser Punkt umgesetzt 
werden konnte.

Wir als Beobachter der Verhandlungen 
mussten zur Kenntnis nehmen, dass es keine 
„vertrauensvolle Arbeit“ mit der TdL gab, 
sondern das teilweise aggressiv verhandelt 
wurde. Dies hat zu arbeitsintensiven 
Verhandlungen geführt, bei denen es erstmals 
keine konkreten Zwischenstände gab und 
sich die Lösung sehr lange hingezogen hat. 
Was letztlich auch dazu führte, dass die BTK 
einen Tag länger als geplant in Potsdam 
bleiben musste.

Wie soll nun die Arbeit der BTK entwickelt 
werden? Im Oktober 2019 tagte die BTK 
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in Berlin. Dort wurden die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppe vorgestellt und zur 
Abstimmung gebracht.

Wir haben folgende Vorschläge unterbreitet:
Zu Beginn der BTK werden immer die  
Grundlagen dargestellt bzw. zusammen-
gefasst, um einen Status quo der Teilnehmer 
zu garantieren.

Der Solidargedanke bleibt für uns an erster 
Stelle.

Die Zielstellungen müssen weiter verhandel-
bar bleiben. Deshalb ist es nötig, die 
BTK regelmäßig zu informieren. Der 
Informationsfluss zwischen Verhandlungsort 
und BTK-Sitzungsort wird verbessert. 
Dabei sollen neue Möglichkeiten wie z.B. 
Videokonferenz geprüft werden.

Die Abläufe und die zeitliche Gestaltung 
der BTK werden entwickelt. Dazu wird 
eine Betreuung vor Ort durch den dbb 
eingerichtet. Während der „Wartezeiten“ 
werden kurze Vorträge bzw. Symposien 
stattfinden, um branchentypische Probleme, 
Begriffe oder Vorgänge bzw. Sachthemen 
und Hintergrundthemen zu erläutern und 
so das Verständnis und die Kompetenz der 
Teilnehmer der BTK zu entwickeln.

Eine zeitliche Straffung, z.B. durch Einladung 
zum Zieltermin, soll geprüft und beraten 
werden.

Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe haben 
der BTK empfohlen, unbedingt die 
Streikleiterkonferenzen im Vorfeld von 
Verhandlungen fortzusetzen.

Ich möchte feststellen, dass die ersten 
Treffen der Arbeitsgruppe erfolgreich waren 
und es Grundlagen für eine qualitative 
Entwicklung der Arbeit der BTK gibt. Ich 
nahm im Oktober an der BTK-Sitzung 
teil, wo wir Volker Geyer und sein Team 
unterstützten, um die skizzierten Vorschläge 
umzusetzen. Die nächsten Verhandlungen 
werden nicht einfacher, wir wollen weiterhin 
erfolgsorientiert die Interessen unserer 
Mitglieder vertreten und angehen.

immer gut 
informiert

auf 

www.lvbs-sachsen.de 

erhalten sie Nachrichten 
und Informationen  

immer aktuell.

10 LVBS konkret
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kann die Abkürzung verwendet werden. 
Ausnahme: Politische Parteien werden 
immer mit ihrem Kürzel angesprochen 
(CDU, SPD,...)

•	 Stilblüten wie „Auf dem letzten Bundes-
vertretertag des dbb...“ sind zu vermeiden. 
(Hat sich der dbb danach etwa aufgelöst?) 
Oder: „Der LVBS sagte dazu...“ (Verbände 
können nicht sprechen, sondern nur 
Verbandsmitglieder).

•	 Bitte achten Sie bei Fotos auf eine 
ansprechende Motivgestaltung. Achten 
Sie auf die richtige Belichtung ihrer Fotos, 
fotografieren Sie mit dem Licht, nicht 
dagegen. Stellen Sie hierfür die Personen 
ruhig in die richtige Position.

•	 Bei Fotos ist auf die Angabe des 
Urhebers dringend notwendig. Ein 
Abtretungsformular der Urheber- und 
Nutzungsrechte muss an den LVBS 
mitgesendet werden. Bitte achten Sie bei 
den angehängten Fotos und ggf. auch 
Scans auf eine gute Bildauflösung von 
mindestens 360 dpi.

•	 Bildunterzeilen sollten neben Namens-
informationen möglichst zusätzliche 
Informationen zum Artikel liefern und 
nicht nur Namen transportieren.

Die Schulporträts sollen für alle Leser des 
LVBS- konkret Information und Anregung sein, 
über den Tellerrand hinaus zu sehen und ggf. 
Ansprechpartner und Mitstreiter für neue 
Wege in der beruflichen Bildung oder bei der 
Gestaltung von Projekten zu finden.

Senden Sie bei Interesse Ihre Beiträge per 
E-Mail an: kontakt@lvbs-sachsen.de

Der LVBS hat die Möglichkeit, Berufsschulen in 
Sachsen circa 2 Seiten im eigenen Verbandsheft 
zur Verfügung zu stellen. Dort haben diese 
die Gelegenheit, sich vorzustellen und 
berufliche oder schulische Besonderheiten 
zu präsentieren. Die Beiträge, im Sinne eines 
Schulporträts, sollten den Umfang einer A4- 
Seite (Schriftgröße 10, Arial) nicht übersteigen 
und dürfen gern mit Fotos unterstützt werden.

Weiterhin ist auch die Berücksichtigung 
verbindlicher Texterfassungs- und Schreib-
regeln erforderlich (in Anlehnung an das 
Regelwerk des dbb):
•	 Keine manuellen Trennungsstriche oder 

feste Zeilenschaltungen verwenden. 
Der Effekt sieht sonst zum Beispiel 
folgendermaßen aus: Lehrerverband

•	 Ziffern von eins bis zwölf werden 
ausgeschrieben, ab „13“ werden Zahlen 
verwendet. Ausnahme: Zahlen mit 
Dezimalstellen: „6,8 Prozent Zinsen“.

•	 Zwischen den Ziffern höherer Zahlen 
wird für tausend, zehntausend, 
hunderttausend usw. jeweils ein Freiraum 
gelassen: 10 000; 100 000 nicht „10.000“.

•	 Abkürzungen für rechnerische Größen, 
Währungsangaben, Monate und der-
gleichen werden generell nicht verwendet. 
Alle Größen werden ausgeschrieben: 
„Euro“, „Prozent“, „Millionen“

•	 Ausnahme: juristische Abkürzungen wie 
„§ 23 Abs. 1 Satz 2“ und Abkürzungen, die 
im alltäglichen Sprachgebrauch üblich 
sind - „LKW“, „PS“, „dpi“.

•	 Abkürzungen sollten vermieden, min-
destens aber bei der ersten Verwendung 
aufgelöst werden. Bei späteren Nennungen 

Neue Rubrik: Aus den Schulen
Ein Angebot zur Vorstellung des eigenen BSZ im Verbandsheft Bitte senden an: 

LVBS Sachsen 
Strehlener Straße 14
01069 Dresden 
Mail: kontakt@lvbs-sachsen.de

Abtretung der Urheber-/Nutzungsrechte 
Bei der Bildeinreichung an den LVBS zur Veröffentlichung auf der Homepage, im Verbandsheft oder sons-
tigen sozialen Medien ist es unverzichtbar, dass die Urheber-/Nutzungsrechte der eingereichten Fotos an 
den LVBS schriftlich abgetreten werden. Die Zustimmung erfolgt pro Bild durch den Versand bzw. die zur 
Verfügungstellung des Fotos an den LVBS und die schriftliche Bestätigung des folgenden Passus.

Ich stimme folgendem Passus zu: „Hiermit erkläre ich, dass ich im Besitz sämtlicher Rechte am eingereichten 
Bild bin und das eingereichte Bild keine Rechte Dritter verletzt. Ich stelle den LVBS insoweit von sämtlichen 
diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei. Ich bin damit einverstanden, dass das eingereichte Bild durch den 
LVBS räumlich, zeitlich, sachlich, inhaltlich und medial unbegrenzt veröffentlicht werden darf. 

Vorname: 					   

Name: 					   

Straße: 					   

Postleitzahl/ Ort: 				  

Telefon/ Fax: 				  

E-Mail: 

Meine Unterschrift: 

(gilt für alle eingereichten Bilder)

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de
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EILT: Verfahren zur Gewäh-
rung der EG 13 mit Zulage -  
Antragstellung um  
Zahlung unter Vorbehalt 
langfristig zu sichern
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Ihre Schulleitungen sind über das Schulportal 
informiert, dass für die Antragstellung kein 
schriftlicher Antrag erforderlich ist. Eine 
mündliche Beantragung bei der Schulleitung 
ist ausreichend und wird in einer Liste im 
Schulportal dokumentiert. 

Sollten Sie dennoch einen Papierantrag 
bei ihrer Schulleitung einreichen, so wird 
dieser in der Personalnebenakte Ihrer Schule 
aufgenommen und durch den Eintrag 
im Schulportal dokumentiert. Es ist kein 
Papierantrag an das LaSuB zu übersenden.

Anbei kann ein solcher Antrag wie folgt 
aussehen:

Anschrift des Absenders

Anschrift								      
der Schule (Dienstort)

TT. Monat JJJJ

Zulagenzahlung E13

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage rückwirkend zum 01. Januar 2019 die Zahlung der Zulage zur Gehaltsgruppe 13 
entsprechend der Aufforderung auf meinen letzten Gehaltsabrechnungen.

Mit freundlichem Gruß
M. Muster

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte 
direkt an ihre Schulleitung. Diese wird über das 
Schulportal regelmäßig aktualisiert informiert. 

Quelle: Schulportal (06.05.2019 / Beförderungs-
amt A 13 plus Amtszulage - Antragstellung um 
Zahlung unter Vorbehalt langfristig zu sichern)

Herzliche Einladung zum  
Exklusiven Abend der BBBank 

In exklusivem Ambiente haben Sie Zeit für gute 
Gespräche und den direkten Austausch mit 
unseren Kollegen vor Ort.
Die Exklusiven Abende in Ihrer Nähe: 
Am Dienstag, 3. Dezember 2019, 19.00 Uhr 
(Einlass ab 18.30 Uhr) im Erlwein-Capitol 
Dresden

Wer?
•	 Oliver Lüsch, Mitglied des Vorstands 

BBBank
•	 Christian Lindner, Mitglied des Deutschen 

Bundestages 

Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Eintrittskarte 
unter: www.bbbank.de/ea

Wir freuen uns schon heute sehr auf Sie. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kooperationspartner und Freunde der 
BBBank, 

seit vielen Jahren ist der Exklusive Abend ein 
begehrter Treffpunkt für aktuelle Themen und
interessante Menschen rund um den 
öffentlichen Dienst.

Unser Top-Thema in diesem Jahr ist:
„Bildung in Deutschland – der öffentliche 
Dienst schafft Zukunft“

Wir laden Sie herzlich dazu ein, einen 
unvergesslichen Abend mit uns zu verbringen. 
Erleben Sie spannende Vorträge von 
hochkarätigen Rednern, leckeres Essen und 
musikalische Begleitung.
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Bildungssysteme:  
Mehr Rückschritte  
als Fortschritte
Unter dieser Überschrift veröffentlichte das 
Institut der deutschen Wirtschaft (iwd) am 
15.08.2019 den aktuellen Bildungsmonitor. 
Wie gut die Bildungssysteme der einzelnen 
Bundesländer aufgestellt sind, wird seit 16 
Jahren vom iwd erfasst und in einem Ranking 
verglichen. Im letzten Jahr wurde erstmals seit 
Beginn der Erfassung dieser Informationen 
ein Rückschritt in der Entwicklung der 
Bildungssysteme erkannt und dieser zeigte 
sich auch im Jahr 2019.

Die Spitzengruppe ist schon lange von 
Sachsen, Bayern und Thüringen besetzt. 
Während Bayern weiterhin eine positive 
Entwicklung zeigt und in diesem Jahr 
Thüringen im Ranking überholen konnte, 
sind in vielen Bundesländern die Zahlen 

rückläufig. Gerade in Thüringen mit -3,2 und 
Sachsen mit -1,2 Punkten. Noch hat Sachsen 
in Sachen Förderinfrastruktur, Schulqualität 
und Bekämpfung von Bildungsarmut die 
besten Werte bundesweit, doch die Zahlen 
sind alarmierend.

In den letzten sechs Jahren hat es laut iwd 
eine Verschlechterung der Schulqualität um 
bundesweit -13,5 Punkte, der Integration um 
-10,3 Punkte und der Bildungsgerechtigkeit 
um -6,2 Punkte gegeben.

Ausführliche Informationen finden Sie auch unter:
https://www.iwd.de/artikel/bildungssysteme-
mehr-rueckschritte-als-fortschritte-439558/
https://www.iwkoeln.de/bildungsmonitor2019
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Mit LernSax durch das  
Schuljahr 2019/20 - die Fort-
bildungen für Lehrkräfte  

Angeboten. Die Anmeldung kann direkt über 
das Schulportal erfolgen. Allerdings sollte man 
bei Interesse an einer Veranstaltung nicht allzu 
lange warten, denn erfahrungsgemäß sind die 
Veranstaltungen sehr gut besucht und oft recht 
schnell ausgebucht…

Wenn der Digitalpakt so richtig ins Rollen 
kommt, wird man kaum noch ohne 
Cloudlösungen auskommen. Da bietet sich 
LernSax einmal mehr an. Deshalb lohnt sich 
ein Blick in die Fortbildungsangebote. Hier ein 
Auszug aus den bisher schon veröffentlichten 

Inhalt Veranstaltungs-
nummer

Datum Ort

Courselets erstellen und in den Un-
terricht integrieren (LernSax-Camp)

C05418 07.- 09.11.19 Chemnitz

LernSax: Lehr- und Lernelemente 
mit Medien gestalten (Workshop 
innerhalb der Herbstakademie 
2019)

R01268 19.11.19 Dresden

LernSax: Lernen - Kommunizieren - 
Organisieren

Z03695 26.11.19 Plauen

„LernSax“ im Unterricht Z03652 27.11.19 Zwickau

LernSax-User-Tag (im MPZ Erzge-
birge)

20.01.20 Stollberg

LernSax - kooperatives Arbeiten im 
virtuellen Klassenraum

L10492 05.02.20 Leipzig

LernSax-Nutzer-Tag B04162 21.04.20 Löbau

Schulische Arbeitsumgebung pla-
nen und administrieren (LernSax-
Camp)

D05899 23. - 25.04.20 Meißen

Fachfortbildung für LernSax-Admi-
nistratoren 
LernSax-Admintag

R00675 11.06.20 Meißen

Kontakt:
Jens Schiller 
jens.schiller@as-bs.lernsax.de
Tel.: +49 351 56347-53  | https://www.lernsax.de

1. Ankündigung:  
12. Schulpolitisches Forum

Thema: 	 Politische Bildung
Anmeldung: 	 ab Januar online möglich

Wann? 	 am 14.03.2020
Wo? 	 in Leipzig

2. Ankündigung: Frühlingsfest 
Gewächshäuser und des weitläufigen Parks 
(ebenfalls ca. eine Stunde) statt. Gemeinsam 
geht es anschließend im Gasthof zum 
Lindenthal (https://www.lindental-pirna.de)  
zum Essen. Wenn das Wetter mitspielt, 
empfiehlt sich im Anschluss noch ein Besuch 
im nahegelegenen Barockgarten Großsedlitz.

Anmeldungen sind ab 25. März 2020 bis 10. 
April 2020 über unsere Homepage möglich. 

Der Regionalverband Dresden des LVBS lädt 
2020 zum Frühlingsfest in ein Schloss voller 
Blumen ein. 

Ziel ist das Landschloss Zuschendorf bei Pirna 
(https://www.landschloss-zuschendorf.de) 
und die dortige Azaleenschau.

Am 25.04.2020 findet eine Führung 
durch das Schloss (ca. eine Stunde) und 
eine anschließende Besichtigung der 
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Antrag auf Zuschuss für die Veranstaltung der LVBS-Schulgruppe 
am BSZ

Die Veranstaltung fand am                                                        statt.

Name Vorname Mit meiner Unterschrift bestätige ich 
die Teilnahme an der Veranstaltung 
der Schulgruppe

Der Antragsteller verpflichtet sich, den Betrag von 5 Euro pro teilnehmendes Mitglied zu 
Finanzierung der Schulgruppenveranstaltung einzusetzen.

Antragsteller für die Schulgruppe

Bankverbindung

Dresden,

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de

Name, Vorname

IBAN	 Bank

Datum und Unterschrift

der lvbs lehrer-kalender

2019/20
Restbestand zum versand 

zum halben Preis für 4,50 €

Zu bestellen über www.lvbs-sachsen.de 
oder tel. 0351/ 47591020
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Rechtsberatungen
Die Rechtsberatungen finden in der Regel jeden ersten Mitt-
woch im Monat in der Landesgeschäftsstelle des SBB, The-
resienstraße 15, 01097 Dresden von 11:30 bis 16:00 Uhr statt.
06.11.19 	 04.12.19

Die aktuellen Termine werden unter https://www.sbb.de/
service/rechtsschutz/ veröffentlicht.

Eine Terminvereinbarung ist erforderlich über die 
Geschäftsstelle des SBB, Tel. 0351 4716824 oder per E-Mail 
an post@sbb.dbb.de. In jedem Fall ist ein Rechtschutzan-
trag an den LVBS zu richten. 

Rentenberatung/Pensionsberatung
Die Rentenberatung erfolgt direkt über die Deutsche Ren-
tenversicherung bzw. für Beamte über das Landesamt für 
Steuern und Finanzen.

Einen persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie direkt 
über die auf unserer Homepage verlinkten Seiten.

weitere Informationen: 	  
www.sbb.de/service/renteversorgungvbl

Rente
Bei Fragen zur Rente wenden Sie sich gern an die Aus-
kunfts- und Beratungsstellen über die Deutsche Renten- 
versicherung: www.deutsche-rentenversicherung.de

Pension/ Ruhegehalt
Der Ansprechpartner ist das Landesamt für Steuern und  
Finanzen. Hier finden Sie die aktuellen Informationen und 
die entsprechenden Kontaktdaten:

Homepage vom Landesamt: 	  
www.lsf.sachsen.de

VBL - Betriebsrente
VBL – Die Altersvorsorge für den öffentlichen Dienst

Informationen unter www.vbl.de.

Kommen Sie zur persönlichen VBL-Vorsorgeberatung. Ter-
mine in Ihrer Nähe unter: www.vblvorort.de

Alle Links erreichen Sie bequem über www.lvbs-sachsen.de 
unter Rente Pension VBL

termine
Bitte beachten Sie folgenden Termin bei der Zusendung  
von Beiträgen:
Ausgabe:	 01-02/2020
Redaktionsschluss:	17.11.19

impressum
LVBS Sachsen e. V.
Strehlener Straße 14, 01069 Dresden
Telefon: 	 0351 47591020
Fax: 	 0351 47591020
E-Mail: 	 kontakt@lvbs-sachsen.de
www.lvbs-sachsen.de	

Redaktion: Der Landesvorstand
Fotos: Fotolia, Photodune, LVBS, Wikipedia
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Name, Vorname

Geburtsort	 Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Tel. 	                                    E-Mail

Schule

Schulanschrift	

Qualifikation/Abschluss	 Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit	 Beitritt ab Monat/Jahr

Datenschutzerklärung
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Mitgliederverwaltung unter 
den Bestimmungen des Datenschutzsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten 
an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung notwendig ist.

Ort, Datum	 Unterschrift 

Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)
	 Gewerbliche, haus- und	 Kaufmännische	 Gesundheitsfach-,  
	 landwirtschaftliche Berufe	 Berufe	 pflegerische und		
			   soziale Berufe. 
Ich erkenne die Satzung an.

Ort, Datum	 Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e. V.  (Gläubigeridentifikation DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die 
satzungsgemäßen Beiträge zu Lasten meines Kontos
IBAN		  SWIFT-BIC			   Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-institut an, die vom Verband gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Ort, Datum	 Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. - LVBS Sachsen -ü

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de

unsere Zielstellungen

Wir wollen:

•	 allen Lehrkräften in der beruflichen Bildung  
eine gemeinsame Plattform geben.

•	 dass berufliche Bildung eine breite öffentliche 
Anerkennung und Wertschätzung findet.

•	 die Attraktivität des Arbeitsplatzes „Berufsbildende 
Schule“ steigern.

•	 die statusmäßige Gleichstellung angestellter und 
verbeamteter Lehrkräfte.

•	 zielgerichtete Fortbildung, besonders in den 
beruflichen Fachrichtungen.

•	 eingruppierungsrelevante Weiterbildungs- 
maßnahmen für Fachpraxislehrerinnen, 
Fachpraxislehrer und Lehrkräfte ohne vollständige 
pädagogische Ausbildung.

•	 gleichwertige Rahmenbedingungen der 
medizinischen Berufsfachschulen unabhängig  
von der Trägerschaft.

Name, Vorname

Geburtsort Geburtstag

Straße, PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Schulanschrift

Tel. 

           Beamter            Tarifbeschäftigter

Qualifikation/Abschluss Tätigkeit/Funktion

Im Berufsschuldienst seit Beitritt ab Monat/Jahr 

Datenschutzerklärung  
Wir erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich 
zur Mitgliederverwaltung unter den Bestimmungen des Datenschutzrechts  
der Bundesrepublik Deutschland. Eine Weitergabe von Daten an Dritte  
erfolgt grundsätzlich nicht, sofern dies nicht zur Vertragsdurchführung not-
wendig ist.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
Lehrerverband Berufliche Schulen Sachsen e.V. 
- LVBS Sachsen -

4 Ich wünsche die Zuordnung zur Fachgruppe (bitte ankreuzen)

 Gewerbliche, haus- und landwirtschaftliche Berufe
 
 Kaufmännische Berufe
 
 Gesundheitsfach-,pflegerische und soziale Berufe. 

Ich erkenne die Satzung an. 

Ort, Datum 

Unterschrift

Ich ermächtige den LVBS Sachsen e.V.  (Gläubigeridentifikation  
DE 64 ZZZ 00000 604194) widerruflich die satzungsgemäßen Beiträge 
zu Lasten meines Kontos
IBAN  

SWIFT-BIC   

Bank

mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn das Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweist, besteht seitens meines Geldinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum 

Unterschrift

Mehr Informationen: www.lvbs-sachsen.de                                Tel.: 0351 47591020 oder kontakt@lvbs-sachsen.de

der lvbs,  
aktuell bei  
facebook:
       /berufsschullehrerverband.sachsen

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

26 LVBS konkret




